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Pr�fung der Vorteilhaftigkeit einer freiwilligen
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Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist am 29.5.2009 in

Kraft getreten. Hinsichtlich der Erstanwendung sind drei Phasen zu

unterscheiden: Bereits f�r nach dem 31.12.2007 beginnende Gesch�fts-

jahre (1. Phase) greift eine Deregulierung durch Anhebung von Schwel-

lenwerten (vgl. dazu im BB schon K�hler, BB 2008, 268). In der zweiten

Phase – nach dem 31.12.2008 beginnende Gesch�ftsjahre – werden

einige Angaben im Anhang und im Lagebericht auf europ�ischer Ebene

harmonisiert (vgl. dazu im BB bereits Strieder, BB 2009, 1002 ff., zum

Lagebericht sowie Zwirner, BB 2009, 2302 ff., zum Anhang). Erst in der

dritten Phase, das sind nach dem 31.12.2009 beginnende Gesch�fts-

jahre, entfalten die Kernvorschriften des BilMoG verpflichtend G�ltig-

keit. Diese Phase kann von den Unternehmen jedoch auch fakultativ

vorgezogen werden. Im nachfolgenden Beitrag wird der Frage nachge-

gangen, unter welchen Voraussetzungen sich eine solche freiwillige

Anwendung des BilMoG auf den Jahresabschluss 2009 gegen�ber der

verpflichtend vorgesehenen Ber�cksichtigung im Rahmen des Jahres-

abschlusses 2010 als vorteilhaft erweist. Neben bilanzpolitisch gepr�g-

ten Kriterien auf Basis der vorgesehenen �bergangsregelungen werden

dabei auch notwendige Voraussetzungen der Implementierung sowie

Vor- und Nachteile einer vorzeitigen Anwendung thematisiert.

I. Phasen der Erstanwendung des BilMoG

Auf Basis einer rein zeitlichen Betrachtung ergibt sich f�r das BilMoG

hinsichtlich der unterschiedlichen Anwendungszeitpunkte eine aus

drei Phasen bestehende Struktur (s. Abbildung 11):

Gegenstand der ersten Phase, die sich gem�ß Art. 66 Abs. 1

EGHGB bereits auf nach dem 31.12.2007 beginnende Gesch�ftsjah-

re bezieht, ist eine Deregulierung.2 Erreicht wird dieses Ziel durch

(1) das Anheben der Gr�ßenkriterien f�r Kapitalgesellschaften und

Kapitalgesellschaften & Co. i.S. d. § 264a HGB, (2) das Anheben

f�r die Kriterien einer gr�ßenabh�ngigen Befreiung von der Pflicht

zur Erstellung eines Konzernabschlusses und (3) eine gr�ßenabh�n-

gige Befreiung bei Einzelkaufleuten von der Pflicht zur Buchf�h-

rung.3

Im Unterschied dazu dient die zweite Phase nach Art. 66 Abs. 2 S. 1

EGHGB f�r nach dem 31.12.2008 beginnende Gesch�ftsjahre der eu-

rop�ischen Harmonisierung4 einiger Angaben zum Anhang und zum

Lagebericht. Hierzu z�hlen Anhangangaben zu nicht in der Bilanz

enthaltenen Gesch�ften, zu der Entsprechenserkl�rung nach § 161

AktG, zu dem Gesamthonorar des Abschlusspr�fers und zu nicht

markt�blichen Gesch�ften mit nahe stehenden Unternehmen und

Personen sowie Lageberichtsangaben zu wesentlichen Merkmalen des

internen Kontroll- und Risikomanagementsystems in Bezug auf die

Rechnungslegung und eine Erkl�rung zur Unternehmensf�hrung.5

Auch die Harmonisierung der Abschlusspr�fung ist Gegenstand der

zweiten Phase.

Erst in der dritten Phase des BilMoG, welche zahlreiche Neuerungen

bez�glich der Vorschriften zu Ansatz und Bewertung, zu der Konsoli-

dierung und zu diesbez�glichen Anhangangaben mit sich bringt,6

wird die eigentliche Modernisierung7 umgesetzt. Sie ist nach Art. 66

Abs. 3 und 5 EGHGB erstmalig anzuwenden f�r nach dem

31.12.2009 beginnende Gesch�ftsjahre. Diese letzte Phase, welche die

bilanzrechtlich bedeutendsten �nderungen mit sich bringt, kann

durch die betroffenen Unternehmen jedoch optional auch vorgezogen

und zeitgleich mit den �nderungen der zweiten Phase implementiert

werden. Die M�glichkeit dazu besteht jedoch nur, wenn alle relevan-

ten Neuerungen insgesamt vorgezogen ber�cksichtigt werden. Ein
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Abbildung 1: �berblick �ber die Erstanwendungszeitpunkte der Neuerungen des BilMoG

1 �ber die genannten Punkte hinaus sind neu eingef�hrte Vorgaben zur Errichtung eines Pr�fungsaus-
schusses f�r Kapitalgesellschaften i. S. d. § 264d HGB nach § 324 HGB zu erw�hnen (Art. 66 Abs. 4
EGHGB); vgl. Lanfermann/R�hricht, BB 2009, 887 ff. Da sich diese Neuerungen der dargestellten Systema-
tik nicht eindeutig zuordnen lassen und in Relation gesehen von nachrangiger Bedeutung sind, wurden
sie in der Abbildung nicht ber�cksichtigt.

2 Vgl. zu den Hintergr�nden BR-Drs. 344/08, 72.
3 Vgl. mit Bezug auf den Entwurf des BilMoG Ernst, WPg Sonderheft 2008, 92 f., sowie K�hler, BB 2008,

268.
4 Konkret handelt es sich um die RL 2006/46/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rats vom

14.6.2006 (sog. EU-Ab�nderungsrichtlinie) und die RL 2006/43/EG des Europ�ischen Parlaments und des
Rats vom 17.5.2006 (sog. EU-Abschlusspr�ferrichtlinie), vgl. BR-Drs. 344/08, 65.

5 Vgl. Strieder, BB 2009, 1002 ff., sowie Zwirner, BB 2009, 2302 ff.
6 Vgl. etwa Fischer u. a., in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10, 2009, Rn. 229 ff., sowie

Z�lch/Hoffmann, DB 2009, 745 ff.
7 S. BR-Drs. 344/08, 71 f., und vgl. Fischer u. a., in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10,

2009, Rn. 6.
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sog. „Cherry-Picking“, d.h. die vorzeitige Anwendung einzelner Vor-

schriften des BilMoG zur bilanzpolitischen Gestaltung, ist damit aus-

geschlossen.8

II. Darstellung der ab 2009 verpflichtend
anzuwendenden Normen

1. Anhang
a) �berblick
Bez�glich der ab 2009 verpflichtend anzuwendenden Rechnungsle-

gungsnormen sind zun�chst mehrere Anhangangaben zu nennen, die

durch das BilMoG f�r Kapitalgesellschaften neu aufgenommen bzw.

ge�ndert wurden (s. Abbildung 2).

Diese bereits hinsichtlich der Jahresabschluss-Erstellung f�r das Jahr

2009 relevanten Angaben werden nachfolgend besprochen.

b) Nicht in der Bilanz enthaltene Gesch�fte und sonstige
finanzielle Verpflichtungen

F�r den Einzel- und Konzernabschluss sind Angaben zu nicht in der

Bilanz enthaltenen Gesch�ften, die insbesondere hinsichtlich Art und

Zweck sowie Risiken und Vorteilen zu erl�utern sind, soweit die Risi-

ken und Vorteile f�r die Gesellschaft wesentlich9 und die entsprechen-

den Angaben f�r die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind, zu

machen.

PRAXISTIPP: Bez�glich der Angabe der Art eines Gesch�fts bietet sich
zun�chst eine �bergeordnete Klassifizierung an, um dadurch eine zul�ssige
Portfolio- oder Gruppenbildung zu erleichtern.
Im Hinblick auf die Angabe des Zwecks sind die Gr�nde f�r das Eingehen
des nicht in der Bilanz enthaltenen Gesch�fts darzulegen.

Dabei ist der verwendete Begriff „Gesch�ft“ einerseits in einem weiten

funktionalen Sinn zu verstehen. Andererseits soll davon ausgegangen

werden, dass solchen nicht in der Bilanz enthaltenen Gesch�ften re-

gelm�ßig rechtsgesch�ftliche Vereinbarungen zugrunde liegen.10 Als

Beispiele f�r solche Sachverhalte sind insbesondere Factoring, ABS-

Transaktionen, Leasing, Pensionsgesch�fte und ausgelagerte Aktivit�-

ten zu nennen.11 Die diesbez�glichen Angaben sind auch f�r Altf�lle

verpflichtend, die vor 2009 begonnen wurden, aber zum Bilanzstich-

tag noch nicht abgewickelt sind.

Die Erweiterung der Angabepflichten durch § 285 Nr. 3 HGB bzw.

§ 314 Abs. 1 Nr. 2 HGB steht in enger Verbindung zu § 285 Nr. 3a

HGB bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 2a HGB, die eine Angabe des Gesamtbe-

trags der – nicht in der Bilanz bzw. Konzernbilanz erscheinenden so-

wie nicht nach § 251 anzugebenden – sonstigen finanziellen Ver-

pflichtungen12 fordern. Diese Vorgaben sind mit den bisherigen Vor-

schriften aus § 285 S. 1 Nr. 3 HGB a.F. bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 2 HGB

a.F. identisch und f�hren daher zu keinen neuen Angabepflichten.

Um allerdings aufgrund der inhaltlichen N�he der Vorschriften �ber-

schneidungen zu vermeiden, sind die Angaben nach § 285 Nr. 3a

HGB bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 2a HGB nur dann vorzunehmen, sofern

die entsprechenden Informationen nicht schon aufgrund von § 285

Nr. 3 HGB bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 2 HGB zu erfolgen haben.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine diesbez�gliche Erweiterung

der Angabepflichten. Im Vergleich zu der bislang allein erforderlichen

Angabe des Gesamtbetrags der sonstigen finanziellen Verpflichtungen

steigt der Informationsgehalt f�r ex-

terne Adressaten durch die Angaben

hinsichtlich Art und Zweck sowie Risi-

ken und Vorteilen von nicht in der Bi-

lanz enthaltenen Gesch�ften.13

c) Entsprechenserkl�rung
Die neuen Anhangangaben zur Entspre-

chenserkl�rung nach § 161 AktG tragen

dem Umstand Rechnung, dass diese sich

nun nicht mehr ausschließlich an Aktio-

n�re, sondern vielmehr an die allge-

meine �ffentlichkeit richtet.14 Fortan ist

im Anhang anzugeben, wo – etwa die

Internetadresse – die Erkl�rung �ffentlich zug�nglich gemacht wor-

den ist. Sie betreffen fortan einen weiteren Kreis von Unternehmen,

da mit dem BilMoG neben den b�rsennotierten Aktiengesellschaften

auch solche Aktiengesellschaften, die ausschließlich andere Wertpa-

piere zum Handel an einem organisierten Markt i.S.d. § 2 Abs. 5

WpHG ausgegeben haben und deren ausgegebene Aktien auf eigene

Veranlassung �ber ein multilaterales Handelssystem gehandelt wer-

den, in den Anwendungsbereich fallen.

d) Gesamthonorar des Abschlusspr�fers
Durch das BilMoG wird gem�ß § 285 Nr. 17 HGB bzw. § 314 Abs. 1

Nr. 9 HGB die Angabepflicht der Abschlusspr�ferhonorare modifi-

ziert. So gibt es zu der bereits bisher f�r Unternehmen, die einen or-

ganisierten Markt i.S. d. § 2 Abs. 5 WpHG in Anspruch nehmen, be-

stehenden Verpflichtung zur Berichterstattung �ber das als Aufwand

erfasste Honorar des Abschlusspr�fers einige �nderungen. Die bedeu-

tendste ergibt sich aus dem Umstand, dass von nun an grunds�tzlich

alle Kapitalgesellschaften diese Angabepflicht zu erf�llen haben.15

Eine kleinere Modifikation resultiert dar�ber hinaus aus der vorgese-

henen Ankn�pfung an die erbrachte Leistung f�r das betreffende Ge-

sch�ftsjahr, w�hrend bisher der im Laufe eines Gesch�ftsjahres erfasste
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Abbildung 2: �berblick �ber die unterschiedlichen Neuerungen zum Anhang und Konzernanhang zur verpflichtenden Anwen-
dung ab der 2. Phase des BilMoG

8 Vgl. Art. 66 Abs. 3 S. 6 EGHGB. Die Wahlrechtsaus�bung der vorzeitigen Anwendung ist im Anhang an-
zugeben.

9 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 69.
10 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 69.
11 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 69.
12 Hierunter sind etwa gesellschaftsrechtliche oder �ffentlich-rechtliche Verpflichtungen sowie zwangsl�u-

fige Folgeinvestitionen begonnener Investitionsvorhaben oder unabwendbare Großreparaturen, bei de-
nen noch keine vertraglichen Vereinbarungen vorliegen, zu verstehen; vgl. Gesetzentwurf der Bundes-
regierung, BT-Drs. 16/10067, 69.

13 Vgl. Zwirner, BB 2009, 2303, sowie Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 69.
14 Vgl. Neubeck, in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10 – Handels- und Steuerbilanz nach

BilMoG, 2009, Rn. 642.
15 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 70.
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Aufwand Gegenstand der Betrachtung war.16 Die Angabepflicht kann

im Einzelabschluss entfallen, wenn die Angabe in einem Konzernab-

schluss enthalten ist, in den das Unternehmen einbezogen wird.17

Hierbei sind Leistungen von Abschlusspr�fern, die nicht Konzernab-

schlusspr�fer sind, getrennt von dessen Leistungen zu nennen, bzw.

durch einen Davon-Vermerk kenntlich zu machen.

e) Nicht markt�bliche Gesch�fte mit nahe stehenden
Unternehmen und Personen

Eine bedeutende Erweiterung des Anhangs durch das BilMoG stellen

die Angaben zu Gesch�ften mit nahe stehenden18 Unternehmen und

Personen gem�ß § 285 Nr. 21 HGB bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 13 HGB

dar.19 Diese sind „zumindest“ dann erforderlich, wenn die Gesch�fte

nicht zu markt�blichen20 Konditionen zustande gekommen sind.

Durch diese Formulierung wird den Bericht erstattenden Unterneh-

men erm�glicht, entweder nur �ber die Gesch�fte mit nicht markt�b-

lichen Konditionen oder aber �ber alle Gesch�fte mit nahe stehenden

Unternehmen und Personen zu berichten. Eine Unterteilung in Ge-

sch�fte zu markt�blichen und nicht markt�blichen Konditionen ist

f�r die letztgenannte Konstellation nicht erforderlich.21

PRAXISTIPP: Sofern es die Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanz-
lage nicht erfordert, k�nnen die Angaben �ber Gesch�fte mit nahe stehen-
den Unternehmen und Personen nach Gesch�ftsarten zusammengefasst
werden.22

Voraussetzung f�r die Berichterstattungspflicht ist im �brigen, dass

die Gesch�fte von wesentlicher Bedeutung und die Angaben damit

notwendig f�r die Beurteilung der Fi-

nanzlage sind.23 Erforderlich sind dann

im Detail Angaben zur Art der Bezie-

hung, zum Wert der Gesch�fte und wei-

tere Angaben, die f�r die Beurteilung der

Finanzlage notwendig sind.

In diesem Zusammenhang ist der Begriff

„Gesch�ft“ sehr weit zu verstehen – ein

zugrunde liegendes Rechtsgesch�ft ist

nicht erforderlich. Vielmehr sind auch

andere Maßnahmen, die eine �bertra-

gung oder Nutzung von Verm�gensge-

genst�nden oder Schulden sowie den Bezug oder die Erbringung von

Dienstleistungen zum Gegenstand haben, als Gesch�ft zu klassifizie-

ren.24 Altf�lle, die vor 2009 begonnen wurden, aber zum Bilanzstich-

tag noch nicht abgewickelt sind, sind auch hier in die Berichterstat-

tung einzubeziehen.

Von der Verpflichtung besteht eine Befreiung f�r Gesch�fte mit und

zwischen mittel- oder unmittelbar in 100%igem Anteilsbesitz stehen-

den in einen Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die rele-

vanten Gesch�fte k�nnen entsprechend auch nur mit dem Mutterun-

ternehmen oder einem 100%igen Tochterunternehmen abgeschlossen

sein.25

f) Gr�ßenabh�ngige Befreiungen
Zu den dargestellten Anhangangaben gibt es – mit Ausnahme der An-

gaben zur Entsprechenserkl�rung nach § 161 AktG – gr�ßenabh�ngi-

ge Befreiungen. So sind kleine Kapitalgesellschaften von den genann-

ten Angabepflichten befreit.26

Mittelgroße Kapitalgesellschaften brauchen die Risiken und Vorteile

der nicht bilanziell erfassten Gesch�fte nicht zu nennen. Verzichten sie

zul�ssigerweise auf die Angaben bez�glich des Honorars des Abschluss-

pr�fers, sind sie allerdings dazu verpflichtet, diese der Wirtschaftspr�-

ferkammer auf Anforderung zu �bermitteln. Angaben zu Gesch�ften

mit nahe stehenden Unternehmen und Personen zu nicht markt�bli-

chen Konditionen brauchen mittelgroße Kapitalgesellschaften nur

dann zu machen, wenn sie Aktiengesellschaften sind. Die Angaben k�n-

nen sich dann auf Gesch�fte beschr�nken, die direkt oder indirekt mit

dem Hauptgesellschafter oder Mitgliedern des Gesch�ftsf�hrungs-,

Aufsichts- oder Verwaltungsorgans abgeschlossen wurden.27

2. Lagebericht
a) �berblick
�ber die Anhangangaben hinaus ergibt sich aus den �nderungen des

BilMoG zun�chst eine Klarstellung zur Vermeidung doppelter Anga-

bepflichten in Lagebericht und Anhang.

Von Bedeutung sind dar�ber hinaus erweiterte Angaben innerhalb

des Lageberichts bzw. Konzernlageberichts zum einen �ber das in-

terne Kontroll- und Risikomanagementsystem (§ 289 Abs. 5 HGB

bzw. § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB) und zum anderen hinsichtlich einer Er-

kl�rung zur Unternehmensf�hrung (§ 289a HGB). W�hrend erstere

sich auf kapitalmarktorientierte Unternehmen i.S. d. § 264d HGB be-

ziehen,28 gelten die letztgenannten ausschließlich f�r b�rsennotierte

Aktiengesellschaften und Aktiengesellschaften, die andere Wertpapie-

re (als Aktien) zum Handel an einem organisierten Markt emittiert

haben und deren Aktien auf eigene Veranlassung �ber ein multilatera-

les System gehandelt werden.
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Abbildung 3: �berblick �ber die unterschiedlichen Neuerungen zum Lagebericht und Konzernlagebericht zur verpflichtenden
Anwendung ab der 2. Phase des BilMoG

16 Dadurch ergibt sich nun eine leistungszeitraumgerechte Angabe; vgl. Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung, BT-Drs. 16/10067, 70.

17 F�r Details hinsichtlich der Berichterstattung zu § 285 Nr. 17 HGB bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB vgl. IDW
ERS HFA 36 (ersetzt IDW RH HFA 1.006).

18 Der Begriff „nahe stehend“ ist dabei gem�ß IAS 24.9 zu verstehen; vgl. Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung, BT-Drs. 16/10067, 72. Zu dem Verst�ndnis nach IFRS siehe im Detail Hoffmann, in: L�denbach/
Hoffmann (Hrsg.), IFRS Kommentar, 7. Aufl. 2009, § 30, Rn. 19 ff.

19 Die Verpflichtung zur Berichterstattung �ber solche Gesch�fte ist neu; bislang bestanden lediglich einige
Vorschriften zur Information �ber die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen; vgl. Gesetzentwurf
der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 72.

20 Hierf�r entscheidend ist die Frage, ob die Konditionen mit einem unabh�ngigen Dritten im positiven
wie im negativen Sinne zu erreichen gewesen w�ren; vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs.
16/10067, 72.

21 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 71 f. und 72.
22 Vgl. Petersen/Zwirner/Busch, BB 2009, 1856, sowie Bieg u. a., Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 2009,

S. 156 ff.
23 Siehe auch Petersen/Zwirner/Busch, BB 2009, 1856.
24 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 72.
25 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 86, sowie Petersen/Zwirner/Busch, BB 2009,

1856.
26 Vgl. § 288 Abs. 1 HGB.
27 Vgl. § 288 Abs. 2 HGB.
28 § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB fordert die entsprechenden Angaben auch dann, wenn zwar nicht das Mutterun-

ternehmen, aber ein in den Konzernabschluss einbezogenes Tochterunternehmen eine Kapitalmarkt-
orientierung vorzuweisen hat.



Auf diese bereits hinsichtlich der Erstellung der handelsrechtlichen

Rechnungslegung f�r das Jahr 2009 relevanten �nderungen des Bil-

MoG wird nachfolgend eingegangen.

b) Vermeidung doppelter Angabepflichten in
Lagebericht und Anhang

Zu erw�hnen sind die Erg�nzungen von § 289 Abs. 4 HGB in den

Nr. 1, 3 und 9 sowie von § 315 Abs. 4 S. 1 HGB in den Nr. 1, 3 und

9.29 Durch den dort jeweils enthaltenen klarstellenden Zusatz „soweit

die Angaben nicht im Anhang [bzw. Konzernanhang] zu machen

sind“ werden doppelte Angabepflichten in Lagebericht und Anhang

vermieden. Diese Doppelangaben k�nnten sich anderenfalls bez�glich

der Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals, der 10% der

Stimmrechte �bersteigenden direkten oder indirekten Beteiligungen

am Kapital sowie der Entsch�digungsvereinbarungen des Mutterun-

ternehmens, die f�r den Fall eines �bernahmeangebots mit den Mit-

gliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, ergeben.

Sind die Angaben im Anhang bzw. Konzernanhang enthalten, so ist

im Lagebericht bzw. Konzernlagebericht ein entsprechender Verweis

ausreichend.30

c) Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem
Die nach § 289 Abs. 5 HGB bzw. § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB geforderten

Angaben �ber das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem

beziehen sich auf den Rechnungslegungsprozess. Die Angaben, welche

sich auf die wesentlichen Merkmale beschr�nken sollen, betreffen u.a.

die Grunds�tze, Verfahren und Maßnahmen bez�glich der Sicherung

der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung, der Si-

cherung der Ordnungsm�ßigkeit der Rechnungslegung und der Si-

cherung der Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften.

Sofern die interne Revision den Rechnungslegungsprozess �berwacht,

ist sie in dieser Hinsicht in die Berichterstattung einzubeziehen.31

PRAXISTIPP: Die auf den Rechnungslegungsprozess bezogenen Anga-
ben zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem k�nnen in die
jeweilige Risikoberichterstattung nach § 289 Abs. 2 Nr. 2 HGB bzw. § 315
Abs. 2 Nr. 2 HGB integriert werden, um anderweitige Mehrfacherw�hnun-
gen zu vermeiden.

Mit den Vorgaben von § 289 Abs. 5 HGB werden die betreffenden

Unternehmen allerdings nicht dazu verpflichtet, ein solches System

einzurichten, sondern lediglich es zu beschreiben, sofern es denn den

vorhandenen Bed�rfnissen entsprechend eingerichtet wurde. Das

Ausmaß der diesbez�glichen Erl�uterungen eines Unternehmens ist

damit abh�ngig von der Komplexit�t des vorhandenen internen Kon-

troll- und Risikomanagementsystems. Besteht kein solches System, ist

dies entsprechend anzugeben. Weiterhin braucht eine Aussage �ber

die Effektivit�t des Systems nicht getroffen zu werden.32

d) Erkl�rung zur Unternehmensf�hrung
Die Erkl�rung zur Unternehmensf�hrung nach § 289a HGB enth�lt

eine Erkl�rung zum Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG,

in der Vorstand und Aufsichtsrat darlegen, inwieweit den diesbez�g-

lichen Empfehlungen entsprochen wird (Entsprechenserkl�rung).

Weiterhin werden Angaben gefordert zu Unternehmensf�hrungsprak-

tiken, die �ber die gesetzlich geforderten Verfahrensweisen hinaus an-

gewandt werden (so etwa praktische Umsetzungen des angewandten

Unternehmensf�hrungskodex oder ethische und soziale Standards),

und außerdem eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und

Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise ihrer Aus-

sch�sse.

W�hrend also gem�ß § 285 Nr. 10 HGB im Anhang die Zusammenset-

zung von Vorstand und Aufsichtsrat anzugeben ist, ergibt sich an dieser

Stelle die Verpflichtung zur Information �ber die Zusammensetzung

der Aussch�sse. Hinsichtlich der Arbeitsweise ist insbesondere auf die

Verfahren einzugehen, nach denen in den betreffenden Organen oder

Aussch�ssen die Entscheidungen getroffen werden, sowie auf die Sit-

zungsh�ufigkeit. Auch die Zusammenarbeit von Vorstand und Auf-

sichtsrat bzw. die Zusammenarbeit zwischen den Aussch�ssen und Or-

ganen sollte Gegenstand der diesbez�glichen Ausf�hrungen sein.33

PRAXISTIPP: Die Erkl�rung zur Unternehmensf�hrung kann auch außer-
halb des Lageberichts – so etwa auf der Internetseite der Gesellschaft –
ver�ffentlicht werden. F�r diesen Fall ist im Lagebericht auf die Internet-
seite hinzuweisen.

III. Pr�fung einer vorzeitigen Ber�cksichtigung
des vollst�ndigen BilMoG im Jahr 2009

F�r die Erstellung der handelsrechtlichen Rechnungslegung im Jahr

2009 ist neben der Ber�cksichtigung der bereits verpflichtend anzu-

wendenden �nderungen des BilMoG insbesondere die Frage entschei-

dend, ob man die eigentliche Modernisierung des Bilanzrechts

– wie standardm�ßig nach Art. 66 Abs. 3 und 5 EGHGB f�r nach

dem 31.12.2009 beginnende Gesch�ftsjahre vorgesehen, erstmalig

auf den Jahresabschluss 2010 anwenden soll, oder aber

– wie alternativ durch Art. 66 Abs. 3 S. 6 EGHGB f�r nach dem

31.12.2008 beginnende Gesch�ftsjahre erm�glicht, bereits im Rah-

men des Jahresabschlusses 2009 vorzeitig ber�cksichtigen soll.

Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend zun�chst auf den Umfang

des Wahlrechts nach Art. 66 Abs. 3 S. 6 EGHGB eingegangen. Anschlie-

ßend werden bilanzpolitisch gepr�gte Kriterien auf Basis der �bergangs-

regelungen und Kriterien der Implementierung besprochen, die f�r die

Entscheidung �ber die Anwendung der dritten Phase des BilMoG bereits

im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2009 m�glicherweise

relevant sind.34

1. Reichweite des Wahlrechts zu einer vorzeitigen
Ber�cksichtigung

Art. 66 Abs. 3 S. 6 EGHGB bestimmt, dass „die neuen Vorschriften“

bereits auf nach dem 31.12.2008 beginnende Gesch�ftsjahre vorzeitig
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29 Die zugeh�rigen Angabepflichten betreffen Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf
Aktien, die einen organisierten Markt i. S. d. § 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und �bernahmegesetzes
durch von ihnen ausgegebene stimmberechtigte Aktien in Anspruch nehmen.

30 Vgl. im Detail Neubeck, in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10 – Handels- und Steuer-
bilanz nach BilMoG, 2009, Rn. 623 ff.

31 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 77. Siehe detailliert auch Strieder, BB 2009,
1003 f., sowie Neubeck, in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10 – Handels- und Steuer-
bilanz nach BilMoG, 2009, Rn. 632 ff.

32 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/10067, 76.
33 Vgl. Neubeck, in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10 – Handels- und Steuerbilanz nach

BilMoG, 2009, Rn. 644, sowie Strieder, BB 2009, 1005 f.
34 Auch die materiellen �nderungen durch das BilMoG sind hinsichtlich der Frage der vorzeitigen Ber�ck-

sichtigung im Jahr 2009 zu beachten, da ihnen in Bezug auf die freiwillige Entscheidung �ber die vor-
zeitige Anwendung ebenfalls eine bilanzpolitische Wirkung zukommt. Vgl. f�r einen �berblick �ber die
wesentlichen Neuerungen des BilMoG etwa Ernst/Seidler, BB 2009, 766; Z�lch/Hoffmann, DB 2009, 745 ff.
Gezielt mit Bilanzpolitik auf Basis der neuen Vorgaben besch�ftigen sich Petersen/Zwirner/K�nkele,
Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach BilMoG, 2009; H�ttche, BB 2009, 1346 ff.; Petersen/Zwirner/K�nkele,
StuB 2009, 669 ff., sowie Petersen/Zwirner/K�nkele, StuB 2009, 794 ff.
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angewandt werden d�rfen. Zu-

n�chst sind daher die einzelnen

unter den neuen Vorschriften zu

verstehenden Normen zu identi-

fizieren. Hierzu ist eine teleologi-

sche Auslegung erforderlich, wel-

che nach der zugrunde liegenden

Zielsetzung der Normierung des

Gesetzgebers fragt.35

Der Gesetzgeber beabsichtigte,

eine vorzeitige Anwendung der

Bilanzrechtsmodernisierung zu

erm�glichen.36 Dies l�sst darauf

schließen, dass die optionale vor-

zeitige Anwendung alle in Art. 66

und 67 EGHGB enthaltenen Re-

gelungen und �bergangsrege-

lungen umfassen muss, und die

in den entsprechenden Gesetzes-

stellen individuell angegebenen

Erstanwendungszeitpunkte je-

weils ein Jahr vorzuziehen sind.37

Nur so ergibt sich eine einheitli-

che und konsistente Anwendung

der Bilanzrechtsmodernisierung durch das BilMoG im Fall einer vor-

zeitigen Ber�cksichtigung f�r den Jahresabschluss 2009.38

2. Bilanzpolitisch gepr�gte Kriterien auf Basis der
�bergangsregelungen

a) �bergangsregelungen im �berblick
Aufgrund der Vielzahl von �nderungen, die durch die dritte Phase

der BilMoG-Implementierung erforderlich werden, hat der Gesetzge-

ber verschiedene �bergangsregelungen normiert, die aufgrund der

damit verbundenen Wahlrechte als „liberal“ bezeichnet werden k�n-

nen.39 Die daraus resultierenden bilanzpolitischen Spielr�ume sind

bei der Entscheidung �ber die vorzeitige Anwendung der dritten

Phase zu ber�cksichtigen. Die �bergangsregelungen des EGHGB las-

sen sich wie in Abbildung 440 dargestellt strukturieren.

b) �bergreifende �bergangsregelungen
Von grundlegender Bedeutung sind zun�chst hinsichtlich der Effekte

aus der erstmaligen Anwendung des BilMoG die folgenden posten-

�bergreifenden �bergangsvorschriften:

– Aufwendungen und Ertr�ge aus der erstmaligen Anwendung sind

grunds�tzlich im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

– Vorjahresbetr�ge und -angaben m�ssen nicht angepasst werden.

– Keine Ber�cksichtigung von Bewertungs- und Ausweisstetigkeit

und den bei Durchbrechung vorgesehenen Anhangangaben.

– Latente Steuereffekte aus der erstmaligen Anwendung sind erfolgs-

neutral zu buchen; ansonsten folgt grunds�tzlich die Steuerlatenz in

ihrer Erfolgswirkung dem zugrunde liegenden Gesch�ftsvorfall.

c) Beibehaltungs- und Fortf�hrungswahlrechte
Durch das BilMoG werden mehrere Bilanzierungs- und Bewertungs-

wahlrechte abgeschafft. Betroffen sind etwa nicht mehr ansetzbare

Aufwandsr�ckstellungen (z.B. Großreparaturen), aktive Rechnungs-

abgrenzungsposten, aktivierte Aufwendungen f�r die Erweiterung

und Ingangsetzung des Gesch�ftsbetriebes sowie der Sonderposten

mit R�cklageanteil41 und bestimmte Abschreibungswahlrechte (z.B.

Abschreibungen aufgrund von steuerlichen Vorschriften).42

Hier gestattet das BilMoG die Beibehaltung bzw. Fortf�hrung der ein-

mal gew�hlten Ans�tze bzw. Bewertungen.43 Wird von diesen Bewer-

tungs- und Fortf�hrungswahlrechten im Zeitpunkt der erstmaligen

Anwendung der BilMoG-Regeln jedoch kein Gebrauch gemacht, sind

die oben genannten Positionen unmittelbar gegen die Gewinnr�ckla-

gen zu buchen. Davon ausgenommen sind einerseits die Bilanzie-

rungshilfe nach § 269 HGB a.F. und andererseits im letzten Ge-

sch�ftsjahr vor der Einf�hrung des BilMoG gebildete Aufwandsr�ck-

stellungen sowie nach bestimmten Vorschriften vorgenommene Ab-

schreibungen (s. Abbildung 4). Diese Betr�ge sind bei Aufl�sung im

Rahmen der Umstellung erfolgswirksam zu erfassen.44

d) Prospektive Anwendungszeitpunkte
Neue Regelungen des BilMoG hinsichtlich des Ansatzes oder der Be-

wertung sind grunds�tzlich auf bestehende Altf�lle anzuwenden. F�r

einige Sachverhalte sind jedoch Sonderregelungen hinsichtlich der

erstmaligen Anwendung der neuen Vorgaben zu beachten.
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Abbildung 4: �berblick �ber die �bergangsregelungen anl�sslich der Einf�hrung der dritten Phase des BilMoG

35 Vgl. Petersen/Zwirner/Froschhammer, DB 2009, 2277.
36 Vgl. BT-Drs. 16/12407, 95.
37 S. IDW ERS HFA 28, Rn. 5 und 12. Ausnahmen von dieser Schlussfolgerung ergeben sich lediglich f�r die

individuell angesprochenen �nderungen des BilMoG in Art. 66 Abs. 1, 2, 4 und 6 EGHGB, die nicht mit
der eigentlichen Modernisierung des Bilanzrechts durch das BilMoG in Verbindung stehen; vgl. Petersen/
Zwirner/Froschhammer, DB 2009, 2280.

38 Vgl. Petersen/Zwirner/Froschhammer, DB 2009, 2281.
39 Vgl. Theile, StuB 2009, 749, sowie Theile, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 2. Aufl. 2009, S. 6.
40 Da sich die �bergangsvorschriften mit Bezug auf die Erstellung des Konzernabschlusses nicht in den

hier interessierenden bilanzpolitisch gepr�gten Zusammenhang einordnen lassen, werden sie nachfol-
gend nicht weiter vertieft.

41 Vgl. ausf�hrlich Theile, StuB 2009, 789 ff.
42 S. hierzu auch Theile, StuB 2009, 749 ff.
43 Auf diese Gesch�ftsvorf�lle sind auch nach Einf�hrung des BilMoG die bislang geltenden Rechtsvor-

schriften anzuwenden, z. B. w�ren Kosten- und Preissteigerungen bei Aufwandsr�ckstellungen nicht in
die Bewertung einzubeziehen, ebenso wenig w�ren langfristige Aufwandsr�ckstellungen abzuzinsen.

44 Die Beibehaltungs- und Fortf�hrungswahlrechte k�nnen nur im Jahr der Umstellung ausge�bt werden.



So gelten etwa die Neuregelungen zur Bilanzierung von entgeltlich er-

worbenen Gesch�fts- oder Firmenwerten f�r Erwerbsvorg�nge, die

nach dem Beginn des Erstanwendungszeitraums abgeschlossen wer-

den. Ein bereits bestehender Gesch�fts- oder Firmenwert ist unver�n-

dert fortzuf�hren; eine Nachaktivierung ist nicht zul�ssig.45

Selbst geschaffene immaterielle Verm�gensgegenst�nde des Anlage-

verm�gens k�nnen grunds�tzlich nur dann aktiviert werden, wenn

mit der Entwicklung in Gesch�ftsjahren begonnen wurde, die nach

dem 31.12.2009 (bei vorzeitiger Anwendung: 31.12.2008) beginnen.46

Diese Erstanwendungsregelung gilt entsprechend f�r die Bewertung

zu Vollkosten bei selbst geschaffenen Verm�gensgegenst�nden.47

e) Wahlrechte bei der R�ckstellungsbewertung
Neben den zeitlichen Einschr�nkungen in Bezug auf die erstmalige

Anwendung einzelner Vorgaben des BilMoG gestatten andere �ber-

gangsregelungen Erleichterungen hinsichtlich einer zeitraumbezoge-

nen Umsetzung von neuen Bewertungsregeln f�r R�ckstellungen.

Dies ist von Bedeutung, weil die bisherige Bewertung und die nach

neuem Bilanzrecht erforderliche Bewertung zum Teil erheblich von-

einander abweichen. So werden die Pensionsr�ckstellungen aufgrund

von niedrigeren Diskontierungszinss�tzen48 und zu ber�cksichtigen-

den Lohn-, Gehalts- und Rentensteigerungen h�ufig h�her liegen.

Vor diesem Hintergrund kann der aus der BilMoG-Umstellung resul-

tierende Zuf�hrungsbetrag zu der Pensionsr�ckstellung �ber einen

Zeitraum bis zum 31.12.2024 (bei vorzeitiger Anwendung: bis zum

31.12.2023) verteilt werden, wobei jedes Jahr mindestens 1/15 des

einmalig zu berechnenden Zuf�hrungsbetrags49 �ber das außeror-

dentliche Ergebnis zu erfassen ist. Eine bilanzielle Verzerrung, die bei

einer ebenfalls zul�ssigen sofortigen Zuf�hrung in voller H�he die

Folge w�re, kann so vermieden werden.50

Dar�ber hinaus besteht ein generelles Bewertungswahlrecht f�r R�ck-

stellungen: Stehen sich bei der erstmaligen BilMoG-Anwendung eine

h�here vormalige R�ckstellungsbewertung und eine nach BilMoG

niedrigere Bewertung gegen�ber, kann f�r den grunds�tzlich aufzul�-

senden Betrag, sofern er bis zum 31.12.2024 (bei vorzeitiger Anwen-

dung: bis zum 31.12.2023) voraussichtlich wieder zugef�hrt werden

m�sste, auf eine Aufl�sung verzichtet werden. Bei einer Aufl�sung

von R�ckstellungsbetr�gen erfolgt die Aufl�sung erfolgsneutral.51

f) Auswirkungen auf Eigenkapital und Ergebnis
Durch die entsprechende Aus�bung von �bergangswahlrechten sowie

die Inanspruchnahme der neu eingef�hrten Bilanzierungs- und Bewer-

tungswahlrechten in Zusammenspiel mit den zugeh�rigen �bergangs-

vorschriften (z.B. Herstellungszeitpunkt bei selbst geschaffenen imma-

teriellen Verm�gensgegenst�nden des Anlageverm�gens; Aktiv�ber-

hang von latenten Steuern), kann das Unternehmen die Eigenkapital-

und Ergebnissituation wesentlich beeinflussen. Hierbei sind im Sinne

einer langfristigen Bilanzpolitik jedoch Umkehreffekte in Folgejahren

zu ber�cksichtigen. Die hiermit verbundenen Auswirkungen auf Eigen-

kapital und Ergebnis zeigt Abbildung 5.

Neben der Aus�bung der einzelnen Wahlrechte kann durch die Opti-

on zur fr�hzeitigen Anwendung des BilMoG das Bilanzbild beein-
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�bergangsvorschriften Jahr der erstmaligen Anwendung Folgejahre Bemerkungen

EK EK Erg. Erg. EK EK Erg. Erg.

+ – + – + – + –

(Teilweise) Aufl�sung der Aufwandsr�ckstellung x x1 x z. B. Großreparaturen, aufwandswirksam bei Anfall in

Folgejahren

Aufl�sung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten x x

Aufl�sung Bilanzierungshilfe nach § 269 HGB a. F. x x Entlastung der Folgejahre durch fehlende Abschrei-

bung

Aufl�sung Sonderposten mit R�cklageanteil x x

Keine Fortf�hrung von bestimmten Abschreibungen x x1 x In Folgejahren h�here Abschreibungen, durch h�here

Buchwerte

Verteilung Zuf�hrungsbetrag Pensionsr�ckstellung x x Ergebnissteuerung (nach unten) durch asymmetrische

Verteilung �ber die Laufzeit

Aufl�sung von �berdotierten R�ckstellungen, die

sp�ter wieder zugef�hrt werden m�ssen

x x Zuf�hrung in Folgejahren

Aus�bung Aktivierungswahlrecht von selbst ge-

schaffenen immateriellen Verm�gensgegenst�nden

des Anlageverm�gens

x x Freiwilliges Vorziehen f�hrt zur Aktivierung bereits in

2009 begonnener Entwicklungen

Latente Steuern aus der konzeptionellen �nderung

des § 274 HGB sowie aus Effekten aus den �ber-

gangsvorschriften

x x x x Je nach der unternehmensindividuellen Situation kann

dieses im Jahr der erstmaligen Anwendung zu einer Er-

h�hung oder Verminderung des Eigenkapitals f�hren

Aus�bung des Aktivierungswahlrechts f�r latente

Steuern bei einem Aktiv�berhang

x x Durch die vorzeitige Anwendung von BilMoG k�nnen

z. B. aktive latente Steuern auf Verlustvortr�ge vorzeitig

genutzt werden

1 bezieht sich auf Zuf�hrungen/Abschreibungen im letzten Jahr vor dem Erstanwendungszeitraum

Abbildung 5: �bersicht �ber die Auswirkungen auf Ergebnis und Eigenkapital der �bergangsvorschriften im Jahr der Umstellung und in den Folgejahren

45 Vgl. Kessler/Leinen/Paulus, BB 2009, 1912, sowie Kirsch, DStR 2009, 1051.
46 Vgl. Kessler/Leinen/Paulus, BB 2009, 1912.
47 Vgl. Kirsch, DStR 2009, 1051.
48 Erfahrungsgem�ß nutzen eine Vielzahl von Bilanzierenden die Bewertungsregeln von § 6a EStG, der einen

Zinssatz von 6 % vorschreibt. Der Zinssatz bei einer pauschalen 15-Jahresbetrachtung nach § 253 Abs. 2 S. 2
HGB wird nach vorl�ufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank bei ca. 5,28 % im arithmetischen Jah-
resdurchschnitt 2009 liegen, abrufbar unter www.bmj.de/files/-/3980/vorlaeufige_Abzins ungszinssaetze_
Entwurf_RueckAbzinsV.pdf (Abruf: 17.11.2009); vgl. dazu auch Stapf/Elgg, BB 2009, 2136.

49 Ggf. nach Abzug einer Zuf�hrung zu dem beizulegenden Wert des Planverm�gens.
50 Vgl. Zwirner/K�nkele, DB 2009, 1083 f.
51 Vgl. Theile, StuB 2009, 792 f. Sowohl der Unterdeckungsbetrag bei ratierlicher Zuf�hrung zu der Pensions-

r�ckstellung als auch der �berdeckungsbetrag bei unterlassener Aufl�sung sind im Anhang anzugeben.



flusst werden. Beispielsweise kann es vorteilhaft sein, die Kosten f�r

ein in 2009 beginnendes Entwicklungsprojekt durch einen vorzeitigen

�bergang auf das BilMoG bereits aktivieren zu k�nnen. Andererseits

besteht im Falle einer regul�ren Anwendung der Neuregelungen der

dritten Phase die M�glichkeit zur Bildung von Bilanzposten wie z.B.

Aufwandsr�ckstellungen oder Aufwendungen der Ingangsetzung oder

Erweiterung des Gesch�ftsbetriebs, die durch das BilMoG abgeschafft

wurden. Hierdurch k�nnen das Bilanzbild des letzten Jahres vor der

Umstellung und auch die Ergebnisse der Folgejahre gesteuert werden.

Einschr�nkungen der bilanzpolitischen M�glichkeiten ergeben sich aus

dem Umstand, dass Ergebniseffekte aus den �bergangsvorschriften

nicht das ordentliche Ergebnis beeinflussen, sondern ausschließlich als

außerordentliche Posten ausgewiesen werden. Auch ist zu beachten,

dass trotz der Ausnahmen von der Bewertungs- und Ausweisstetigkeit

und damit �blicherweise verbundener Angabepflichten die Auswirkun-

gen bilanzpolitischer Effekte (z.B. der Unterdeckungsbetrag bei Pensi-

onsr�ckstellungen im Falle der schrittweisen Zuf�hrung) im Anhang

anzugeben sind, so dass es einem externen Bilanzleser gr�ßtenteils

m�glich sein wird, diese Maßnahmen im Rahmen einer Bilanzanalyse

zu identifizieren.

PRAXISTIPP: Eine Erh�hung des Eigenkapitals kann auf Basis der �ber-
gangsregelungen etwa durch solche Unternehmen in besonderem Maße
erreicht werden, die �ber erhebliche Verlustvortr�ge verf�gen, sofern sie
von dem Wahlrecht der Aktivierung von latenten Steuern Gebrauch ma-
chen. Dies setzt jedoch voraus, dass sich die Verlustvortr�ge innerhalb der
folgenden f�nf Jahre nutzen lassen.52

3. Kriterien der Implementierung
a) �berblick
Aufgrund der umfangreichen Neuerungen des BilMoG im Rahmen

der eigentlichen Modernisierung sind f�r die Frage des freiwilligen

Vorziehens oder der sp�teren Anwendung nicht nur bilanzpolitisch

gepr�gte Kriterien f�r die Unternehmen von Bedeutung, sondern da-

r�ber hinaus Kriterien der Implementierung, die sich insbesondere

aus praktischen �berlegungen heraus ergeben (s. Abbildung 6).

b) Notwendige Voraussetzungen
Ausreichende personelle und zeitliche Kapazit�ten: Bei der Umstellung

auf das neue Bilanzrecht sind zahlreiche Prozesse innerhalb eines Un-

ternehmens anzupassen sowie Fachfragen zu kl�ren. Der Bilanzieren-

de muss daher �ber ausreichende personelle und zeitliche Kapazit�ten

verf�gen, um die Neuerungen des BilMoG umsetzen zu k�nnen.

Organisatorische Erfordernisse: Notwendig sind etwa der Aufbau eines

Projektplans, Anpassungen des Kontenplans, ggf. Anpassungen der

Projekt- und Kostenrechnung, der Bilanzierungsrichtlinie, der im

Konzern verwendeten Reporting Packages, Anpassungen der internen

Berichtsprozesse (z.B. rechtzeitige Erstellung einer Steuerplanung bei

zu aktivierenden latenten Steuern auf Verlustvortr�ge) und die daraus

resultierenden EDV-Anpassungen.

Abstimmung mit externen Dienstleistern: Erforderlich sind beispiels-

weise Abstimmungen mit dem Abschlusspr�fer,53 dem Steuerberater

(hinsichtlich der rechtzeitigen Erstellung der Steuerbilanz f�r die Be-

rechnung latenter Steuern) und dem Aktuar (fortan sind sowohl ein

steuerbilanzielles als auch ein handelsrechtliches Gutachten anzufor-

dern).54 Dar�ber hinaus sind ggf. Abstimmungen mit einem EDV-

Dienstleister sowie mit einem Dienstleister hinsichtlich ausgelagerter

Teile des Rechnungswesens von N�ten.

c) Vor- und Nachteile einer vorzeitigen Anwendung
Zus�tzlicher Informationsnutzen der Eigen- und Fremdkapitalgeber:

Zielsetzung der Modernisierung des Bilanzrechts durch das BilMoG

ist eine St�rkung der Informationsfunktion des handelsrechtlichen

Jahresabschlusses.55 In Abh�ngigkeit von der unternehmensspezifi-

schen Bedeutung externer Eigen- und Fremdkapitalgeber oder der

Charakteristika eines Unternehmens ist zu �berlegen, ob man

schon vorzeitig die durch das BilMoG geforderten Informationen

zur Verf�gung stellen und dadurch eine Reputation erlangen

m�chte.

Verfahrensweise anderer Unternehmen: Hinsichtlich der Entscheidung

�ber das Vorziehen oder die sp�tere Anwendung empfiehlt sich ein

Blick auf die Verfahrensweise anderer Unternehmen, die etwa der

gleichen Branche zuzuordnen sind. So ist z.B. die Vergleichbarkeit

des Jahresabschlusses mit denen anderer Unternehmen von Bedeu-

tung.

Noch bestehende Unsicherheiten der Rechtsauslegung beim BilMoG:

Da bez�glich der Anwendung der Neuerungen des BilMoG zum jet-

zigen Zeitpunkt noch keine Erfahrungen bestehen, ist zu erwarten,

dass sich im Detail noch zahlreiche Unsicherheiten hinsichtlich der

Rechtsauslegung ergeben.56 Entscheidet man sich f�r eine erst sp�-

tere Umsetzung, kann man auf die bis dahin gemachten Erfahrun-

gen von Dritten sowie auf die Erkenntnisse der Literatur zur�ck-

greifen.

Direkte und indirekte Kosten: Fallen die aus den neuen Bilanzierungs-

regeln und den erweiterten Berichtspflichten des BilMoG entstehen-
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Abbildung 6: �berblick �ber die Kriterien der Implementierung

52 S. § 274 HGB und Art. 67 Abs. 6 EGHGB.
53 Hinsichtlich der bilanziellen Erfassung der betreffenden Gesch�ftsvorf�lle sind bei der Umstellung der

Rechnungslegung mehrere Grundsatzfragen zu kl�ren. Sofern ein Unternehmen nicht selbst �ber ent-
sprechende Ressourcen verf�gt, kann diesbez�glich ggf. der Abschlusspr�fer konsultiert werden; vgl.
Fischer u. a., in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10, 2009, Rn. 655.

54 Ggf. ist im Jahr der Umstellung ein weiteres Gutachten f�r die Ermittlung des Zuf�hrungsbetrags von
N�ten, wenn die Ermittlung auf den Wertverh�ltnissen zu Beginn des Erstanwendungszeitraums beruht.
Dieses Vorgehen wird vom IDW ERS HFA 28 Rn. 38 favorisiert. Auf Basis der Gesetzesbegr�ndung ist
allerdings auch eine Ermittlung des Zuf�hrungsbetrages zum Ende des Erstanwendungszeitraums m�g-
lich.

55 Vgl. zur St�rkung der Informationsfunktion etwa Fischer u. a., in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechts-
reform 2009/10, 2009, Rn. 648 f. und 651.

56 Vgl. Fischer u. a., in: Fischer u. a. (Hrsg.), Die Bilanzrechtsreform 2009/10, 2009, Rn. 655.
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den direkten Kosten (Informations-, Verifikations- und Publizit�ts-

kosten) oder indirekten Kosten (Kosten, die aus einer Ausnutzung

der publizierten Information etwa durch Konkurrenten oder Stake-

holder entstehen) im Fall einer vorzeitigen Anwendung ins Gewicht,

ist dies bei der zu treffenden Entscheidung zu ber�cksichtigen.57

M�gliche Engp�sse im Beschaffungsmarkt f�r die Umstellung: Im

n�chsten Jahr kann es aufgrund der dann bestehenden Pflicht zur

Umstellung zu zeitlichen Engp�ssen bei externen Dienstleistern kom-

men. Durch eine vorzeitige Umsetzung l�sst sich die Gefahr eines sol-

chen Engpasses umgehen und m�glicherweise Kosten einsparen.

PRAXISTIPP: Die Planung der Implementierung der Neuerungen des
BilMoG sollte aufgrund der umfassenden Auswirkungen ganzheitlich erfol-
gen. Neben der Einbindung der Finanzbuchhaltung sollten andere betrof-
fene Fachabteilungen, wie etwa das Controlling, die Steuerabteilung, die
Interne Revision, die IT-Abteilung sowohl einer jeweiligen Muttergesell-
schaft als auch eventueller Tochterunternehmen, sowie deren externe
Dienstleister einbezogen werden.

IV. Fazit

1. In der zweiten Phase des BilMoG sind bereits verpflichtend einige

Anhang- und Lageberichtangaben, abh�ngig von entsprechenden

Befreiungen oder Erleichterungen, im Jahresabschluss zu erfassen.

2. Auf Basis des Wahlrechts gem�ß Art. 66 Abs. 3 S. 6 EGHGB ist

durch die Bericht erstattenden Unternehmen zu pr�fen, ob eine

vorzeitige Umsetzung der dritten Phase des BilMoG sinnvoll ist.

3. In die diesbez�glichen �berlegungen sind die bilanziellen Auswir-

kungen von einmaligen Sondereffekten auf Basis der relevanten

�bergangsregelungen einzubeziehen. Durch Aus�bung der zugeh�-

rigen Wahlrechte kann das bilanzierende Unternehmen ggf. seine

Eigenkapitalposition sowie das Jahresergebnis verbessern. Hierbei

sind Umkehreffekte in den Folgejahren zu ber�cksichtigen.

4. Es ist zu pr�fen, ob die Voraussetzungen f�r eine Implementierung

erf�llt sind, also die personellen, zeitlichen und organisatorischen

Voraussetzungen sowie die M�glichkeit der rechtzeitigen Einbezie-

hung von externen Dienstleistern gegeben sind.

5. Dar�ber hinaus sind weitere Vor- und Nachteile einer vorzeitigen

Anwendung gegeneinander abzuw�gen: Hierzu geh�ren der zus�tz-

liche Informationsnutzen f�r Eigen- und Fremdkapitalgeber, die

Vergleichbarkeit mit der Rechnungslegung anderer Unternehmen,

noch bestehende Unsicherheiten der Rechtsauslegung beim Bil-

MoG, direkte und indirekte Kosten sowie m�gliche Engp�sse im

Beschaffungsmarkt f�r die Umstellung.
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